
 
 

Musterschiedsklausel 

 

Die Parteien vereinbaren hiermit, dass sämtliche sich aus oder in 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebenden Auseinandersetzungen, 
einschliesslich Streitigkeiten über die Gültigkeit, Rechtswirksamkeit, 
Abänderung oder Auflösung dieses Vertrags oder sich aus diesem Vertrag 
direkt oder indirekt ergebenden Rechtsverhältnisse oder Rechtswirkungen 
durch das Schiedsgericht der Schweizer Immobilienwirtschaft entschieden 
werden. 

Unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte wendet das Schiedsgericht zur 
Beurteilung der Auseinandersetzung die Schiedsgerichtsordnung der 
Schweizer Immobilienwirtschaft (SVIT-Schiedsgericht) an.  

Vorbehaltlich einer anderen Parteivereinbarung ist bis zu einem Streitwert von 
CHF 100'000 ein Einerschiedsgericht, bei einem höheren Streitwert ein 
Dreierschiedsgericht zuständig. Das Schiedsgericht entscheidet endgültig. 

 


